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Frau
Monika Lazar MdB
Platz der Republik I
I 101 I Berlin

Schriftliche f,'ragen an die Buudesregierung
hier: Arbeitsnummem 1 I /98 und I 1/99

Sehr geelute Frau Kollegin.

Ihre Fragen beanrworte ich wie folgt:

Fraee Nr._L1/98:

Welchen Zeihlan verfolgt die Bundesregierung - hinsichtlich der vezögerten Haushahsbera-
rungen 2010 - bei der antagsbearbeitr.rng und Auszahlung von Fördermitteln in den
BMFSFJ-Programmen ,,Vielfalt tut gut" und ,,Fcirderung von Beralrrngsnetzwerken,, (bitle um
Angabe des konkreten ablaufplans mit den j eweili gen Bearbeirungsfr isten) ?

Frage Nr. 1. l/99:

Mit welchen konkreten Maßnahmen wirkt die Bundesregierung im Rahmen der vorläufigen
Haushaltswirtschali einer finanzielien Gefüfudung von Projekten, welche aus den oben ge-
nannten Programmen tlber 2009 hinaus Minel erhaken sollen, entgegen?

Antwort:

Die Fragen Nr. 11/98 und ll/99 werden aufgrund des saohzusammenlangs gemeinsam be-
antwonel.
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sErr[2 Nach den Leitlinien für das jeweiligc Bundesprogramm fördert das BMFSFJ mefujithrig an-

gelegte Maßnahmen. Für den überwiegenden Teil der Projekte handelt es sich beim Haus-

haltsjahr 20I0 um das 3. Förderjahr. Zur nahtlosen Fortsetzwrg der Proj ekte werden Zuwen-

dungsbescheide fijr die laufenden Maßnahmen jährlich frlihzeitig ausgesprochen. Das bisheri-

ge Vafahren wird auch für 2010, dem letzten Jalu der gegenwitrtigen Förderperiode, nach

Maßgabe der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsfflhrung angestrebr. Solhe sich aus der

vorläufigen Haushaltsführung eine finanzielle Gellilrdung einzelner Projekte ergeben, werden

die Regiestellen gemeimam mir den betreffenden Zuwendungsemptängem entsprechende

Lösungen finden.

Gn.rndsätzlich gilt fiir die vorläufige Haushalrsfühnrng nach An. 111 des Grundgesetzes. dass

die rechtlichen Verpflichtungen des Bundes, wozu aufgnnd von Verpflichtungsermächtigun-

gen eneiltc Bewilligungsbescheide gehören, erfilllr werden kömen. Des Weiteren können

nach Art. I11 Abs. 1 Buchstabe c des Grundgesetzes Bauten, Beschaffungen und sonsdge

Leistungen fofiges€lzt werden, sofem durch den Haushaltsplan eines Vorjalucs bereirs Beträ-

ge bewilligt wurden. Nähere Einzelheiten werden durch das irechtzeitig ergehend€ Rund-

schreiben des Bundesministeriums der Finanzen geregeh. Zuvor können detaillierte Ablaule

nioht dargestellt werden.

Mit freundli chen Grilßen

t&rr^e/-u-(a.*
Dr. Flermann Kues


